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KnapperFreispruchfürDemo-Teilnehmer
Beweis-Streit um einen Pflastersteinmit DNA: Basler Strafgericht spricht 24-jährigenAktivisten frei.

Ein 24-jähriger Mann aus dem
Oberbaselbiet ist am Donners-
tag vomBasler Strafgericht frei-
gesprochen worden von Vor-
würfen der Sachbeschädigung
bei zwei Demonstrationen,
Landfriedensbruch sowie Ge-
walt gegen Beamte.

Auslöser war die Demo
«Bässlergut einreissen»auf der
Basler Dreirosenanlage im Mai
2017. An der Horburgstrasse
wurden imVerlaufderDemons-
tration mehrere Häuser ver-
sprayt.DerZugbewegte sichbis
zumWiesenkreisel amRiehen-
ring, dort versperrte die Polizei

den Weg zum Gefängnis Bäss-
lergut.Danach löste sichdieVer-
sammlung auf. Die Fotos der
Teilnehmendenwurdenpolizei-
intern zur Fahndung verbreitet,
vier Monate später wurden der
24-jährige Mann und seine Be-
gleiterin vonderPolizei kontrol-
liert. «Es erschliesst sich aus
dem Polizeirapport mit keinem
Wort,wiesodiebeidenverdäch-
tigwaren», soVerteidiger Silvio
Bürgi vor Gericht.

Die Polizei fand damals un-
ter anderem «Refugees welco-
me»-Kleber, der Mann wurde
auf den Posten mitgenommen.

Er gab ursprünglich zu, an der
Demo dabei gewesen zu sein,
weil er mit dem Bässlergut ein
Problemhabe, verweigerte aber
vor Gericht die Aussage.

Die Staatsanwaltschaft ord-
nete damals auch einen DNA-
Abstrich beimMann an. Dieser
wiederum ergab einen Tref-
fer zu einem Pflasterstein, der
im September 2015 bei der
Demonstration«NoBorderNo-
Nation NoConex» im Klein-
basel geworfenwordenwar. An
jener Demo wurden auch Poli-
zistenmit SteinenundKnallkör-
pernangegriffen, es gabVerletz-

te.DieMenge zogbis zumBäss-
lergut, hinterher demolierten
sie die Fassade der damaligen
«Basler Zeitung» an der Hoch-
bergerstrasse.DerSachschaden
und die entsprechenden Zi-
vilforderungen liegen über
100000Franken.

DieDNAwarnicht
verwertbar
DergrosseStreitpunkt amDon-
nerstag im Basler Strafgericht
war nundie Frage, ob derDNA-
TrefferalsBeweis verwertbar ist
und der 24-Jährige auch für die
Ausschreitungen im Jahr 2015

verantwortlichgemachtwerden
kann. StaatsanwaltPhilip Schot-
land verlangte für den Mann
eine bedingte Freiheitsstrafe
von elf Monaten, die Beweise
seien korrekt erhoben worden.
Erwies auchdaraufhin, dass an
beidenDemonstrationen inden
Jahren2015und2017dieselben
Wurfgegenstände verwendet
worden sind, nämlichmit Farbe
gefüllte Bierflaschen derMarke
Feldschlösschen.

Verteidiger Bürgi hingegen
beharrtedarauf, dassdie Staats-
anwaltschaft bei seinem nicht
vorbestraften Mandanten die

DNA-Probe gar nicht hätte ab-
nehmen dürfen.

Einzelrichterin Felicitas
Lenzinger entschied schliess-
lich, die Kontrolle am Bahnhof
aufgrund der Fahndungsfotos
sei zulässig gewesen. Die Ver-
wertbarkeit des DNA-Beweises
hingegen hängt laut bundesge-
richtlicherRechtssprechungvon
vielen Details ab, und es gebe
hier keineAnhaltspunktedafür,
dass er 2015an schwerenDelik-
ten teilgenommenhabe.Darum
sei dieDNAnicht verwertbar.

Patrick Rudin

Kader schneller
kündigenkönnen
Personalgesetz DieKaderange-
stelltendesKantonssolleneinfa-
chergekündigtwerden.Dies for-
dertLDP-GrossrätinAnninavon
Falkenstein.Das aktuelle Perso-
nalrechtverunmöglicheesnahe-
zu, Mitarbeitende des oberen
Kaders zu entlassen, auchwenn
deren Leistung nicht mehr dem
Anforderungsprofil entspricht.
Darummüsse versucht werden,
die Auflösung des Arbeitsver-
hältnisses mit einer Abfindung
schmackhaft zu machen. Kon-
krete Namen nennt von Falken-
steinkeine.ZwischendenZeilen
lassensichaberBezügezumfrü-
heren Stadtentwickler Thomas
Kessler und dem ehemaligen
Polizeikommandanten Gerhard
Lips, die Abfindungen erhalten
hatten, und demNoch-Direktor
desHistorischenMuseumsMarc
Fehlmann erkennen. Dessen
Freistellung beschäftigt seither
dieGerichte. (hys)

Schulkreis besorgt
wegenSquidGame
Warnbrief SeitWochenwerden
immer wieder Meldungen laut
über SchülerinnenundSchüler,
die aufPausenhöfenSzenenaus
der Netflix-Serie nachspielen.
Nun scheint die Problematik
auch imKantonBasel-Stadt an-
gekommen zu sein. Ein Schul-
kreis zeigt sich laut «Nau.ch»
besorgtundhat einenWarnbrief
an die Eltern verschickt. Man
habe beobachtet, dass sogar
Kindergartenkinder Szenenaus
derSerienachspielten.DerBrief
endemit einemAufruf andieEl-
tern, den Medienkonsum ihrer
Kinder zu kontrollieren. (bz)

VonAmteswegendagegen
RegierungspräsidentBeat Jans tritt am28.November gegendieWohnschutzinitiative, also gegendie eigenePartei, an.

Hans-Martin Jermann

Es war ein kleiner Tritt ans
Schienbein – nicht mehr, aber
auch nicht weniger. An ihrer
Delegiertenversammlung lies-
sen die Basler Sozialdemokra-
ten ihrenVizepräsidentenStefan
Wittlin fürdie Initiative«Jazum
echten Wohnschutz» werben,
ihren Parteikollegen und den
fürs Geschäft zuständigen Re-
gierungsrat Beat Jans luden die
Genossen hingegen nicht zum
Gegenvotumein.Der57-Jährige
hatte zum Thema auch sonst
kaum öffentliche Auftritte, was
angesichts der Bedeutung der
Vorlage erstaunt, sich aber mit
der speziellen Konstellation
durchaus erklären lässt.Wenige
Tage vor dem entscheidenden
Sonntagnimmtergegenüberder
bz ausführlich Stellung.

Jans steht ausgerechnet vor
seiner ersten wichtigen Volks-
abstimmungalsRegierungsprä-
sident imClinchmit seiner Par-
tei, die unter anderen mit dem
Mieterinnen- und Mieterver-
banddie Initiative «Ja zumech-
ten Wohnschutz» lanciert hat.
Die Regierung favorisiert be-
kanntlich die eigene Wohn-
schutzverordnung, die am 1. Ja-
nuar 2022 in Kraft treten soll.
Etwas vereinfacht: Die Initiati-
ve fordert, dassmehrWohnun-
gen einemMietendeckel unter-
stelltwerdenunddassMietzins-
aufschläge restriktiver möglich
sind, als dies bei der Verord-
nungderRegierung der Fall ist.

Jans: Initiativekönntezu
Investitionsstopp führen
Jans ist nicht an einem Konflikt
mit der SP interessiert, schliess-
lichpolitisierteder frühereKan-
tonalpräsident,Grossrat,Natio-
nalrat und Vizepräsident der SP
Schweiz bisher stets im Main-
stream der Partei, wenn nicht
gar links davon.Doch er betont:
Er setze sich nicht contre cœur
füreinNeinzurWohnschutz-Ini-
tiative ein. Er finde die Position
derRegierung inhaltlich richtig.

Jans’wichtigsteAussage vor
dem28.November: «DerMiet-
schutz gewinnt ohnehin.» Re-
gierung und Initianten wollten
letztlich dasselbe. Dies aber auf
andere Art und in einem an-
derem Tempo. Dann äussert er

doch deutliche Kritik: «Die Ini-
tiative will zu viel aufs Mal und
gefährdet die vom Kanton Ba-
sel-Stadt definierten Ziele im
Klimaschutz.» Die maximalen
Mietzinsaufschläge, welche die
Initiative vorschlägt, führten im
schlimmsten Fall zu einem In-
vestitionsstopp. Damit würden
letztlich die dringend nötigen
energetischen Gebäudesanie-

rungen behindert. Es gebe
einen Zielkonflikt zwischen
Mietschutz und Klimaschutz,
aber diesem trage die Ver-
ordnung der Regierung bes-
ser Rechnung: «Wir haben die
möglichenMietzinserhöhungen
so definiert, dass noch Investi-
tionenmöglich sind.»

DanebenkritisiertderRegie-
rungspräsident an der Initiative
Formelles: Bevor man neue Re-
geln beschliesst,mache es Sinn,
zuerst das neue Gesetz wirken
zu lassen. Dieses bewahre je-
ne Mietenden, die am meisten
Schutz benötigen, vor Massen-
kündigungen.Sollte sichdieVer-
ordnungnichtbewähren,könne
man immernochnachjustieren.

ParallelenzurMindestlohn-
Abstimmung imJuni
Jans’ Aussagen gegen die Initia-
tive und für die Verordnung der
RegierungweckenParallelenzur
Mindestlohnabstimmung im
Juni:Damals sprach sich dessen
Parteikollege und Wirtschafts-
direktorKasparSuttergegendie
von den Linken eingebrachte

Initiative,warbaber zugleich für
einen «Mindestlohn light». Mit
diesem Kompromiss war Sutter
letztlicherfolgreich. Janspositio-
niert sichvor seinererstenwich-
tigen Abstimmung ähnlich,
wenneretwasagt:«Inkeineran-
deren Schweizer Stadt ausser
Genf sinddieMietensostarkan-
gestiegenwie inBasel.Wirmüs-
sen schon etwasmachen.»

Allerdings seien die Mieten
noch immer auf wesentlich tie-
feremNiveau als etwa in Zürich
oder Genf. In Genf sehe man,
dass die Mieten trotz rigorosen
Wohnschutzes imSchnitt relativ
starkgestiegenseien.Dort seien
zwar viele alteWohnungen auf-
grund der Regeln günstig, neue
Wohnungen hingegen sehr teu-
er.DasModellGenf taugekaum
alsBlaupause.Erwolleesumge-
kehrt aber auch nicht als ge-
scheitert bezeichnen. Das sind
auffallendabwägendeAussagen
füreinen,der früher imkantona-
len oder im nationalen Parla-
ment nie um klare Positionen
verlegenwar. Auf ein Ja folgt oft
ein Aber. Es scheint, als habe

Jans seine Rolle als Regierungs-
präsident bereits verinnerlicht.

In der Klimapolitik oder in
der Kultur besteht im Stadtkan-
ton fast so etwas wie ein Com-
mon Sense. Hier ist es für den
Regierungspräsidenten relativ
einfach, zumindest die grobe
Marschrichtung festzulegen.
Komplizierter ist es im Bereich
Wohnpolitik und Stadtentwick-
lung. Hier prallen unversöhn-
lich scheinende Ansprüche
und Werthaltungen aufeinan-
der. Weitere Forderungen für
günstigenWohnraumstecken in
der Pipeline, etwa die Initiative
«Basel baut Zukunft», wonach
mindestens die Hälfte der Be-
bauungsflächeaufdemKlybeck-
Areal dem gemeinnützigen
Wohnungsbau zugeführt wer-
denmuss.OderdieHafeninitia-
tive, die verlangt, dassdergröss-
te Teil des Transformations-
areals anKlybeck-undWestquai
in der öffentlichenHand bleibt.
Regierungspräsident Jans wird
in der Stadtentwicklung wohl
noch einige Male gegen das
eigene Lager antretenmüssen.

«Wir müssen etwas machen», sagt Regierungspräsident Beat Jans angesichts stark steigender Mieten. Bild: Roland Schmid (18. November 2021)

«Die Initiative
will zuviel
aufsMalund
gefährdetdie
BaslerZiele im
Klimaschutz.»

Beat Jans
Regierungspräsident (SP)

Nachricht
Jugendgericht spricht
Mitbeschuldigten frei

Im Vergewaltigungsfall Elsäs-
serstrassehatdasBasler Jugend-
gerichtden jugendlichenMitan-
geklagten freigesprochen. Laut
Mitteilunggabes«unüberwind-
bareZweifel»andessenSchuld.
DasUrteil ist noch nicht rechts-
kräftig. Der Hauptangeklagte
wurde vomAppellationsgericht
zu 18 Monaten Haft verurteilt.
Das schriftlicheUrteilwurdeam
Mittwoch veröffentlicht. (bz)


